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Magistrat der Stadt Miihlheim am Main am
Fachbereich III - Sicherheit, Ordnung und Verkehr mai n

Magistrat der Stadt Mijhlheim am Main
Friedensstrafie 20 | 63165 Miihlheim am Main

Piratenpartei Hessen
Herrn Karlheinz Zoth
Bgm.-Hainz-Str.17 .
63165 Miihlheim am Main
Datum: 08.07.2013 Der Magistrat der Stadt
: Miihlheim am Main
. ) o - FBII-Wi o FB III - Sicherheit, Ordnung
- e T Tt e o e S ARSI SR S SR S R TP B 7]_ind Ve]‘kehr e
Aufstellen von Wahlplakaten; :“ede"sf“aﬁ‘? 20
o 3165 Miihlheim am Main
hier: Bundestags- und Landtagswahl am 22.09.2013 Rathaus
) - ' Telefon 06108 - 6010
- Sehr geehrte Damen und Herren, www.muehlheim.de
. . 1. . . . Normen Windisch
der Plakatierungszeitraum fiir die Bundestags- und Landtagswahl 2013 ist auf die Zeit Sachbearbeitung
vom 24.08.2013 bis 22.09.2013 festgesetzt. Zimmer Noos, EG

Telefon 06108 - 601 503
. A [ . . . Telefax 06108 - 601 84 502
Hiermit wird der Piratenpartei Hessen, verantwortlich: Herr Karlheinz Zoth, - sicherheit-ordnung-verkehr
) . ‘ @stadt-muehlheim.de
aufgrund des § 5 der Miihlheimer Sondernutzungssatzung in Verbindung mit § 4 der Sorech _t’ Rath
. . o e . . o 7 . . . rechzeiten aus
Miihlheimer Plakatordnung die jederzeit widerrufliche Erlaubnis erteilt, Plakate auf und Tzlefon 06108 - 6010

an StraBen, Wegen und Plitzen innerhalb der Stadt Miihlheim am Main aufzustellen. Fur Montag, Dienstag, Donnerstag

GroBplakatwénde (z.B. ,Wesselminner®) gelten abwelchende Termine. und Freitag
Tolgende Auflagen werden erteilt: g'iiﬁs'tal;‘oo Uhr

1. Es wird untersagt, 14.00 - 17.45 Uhr
o Plakatstidnder oder Plakate anzubringen, anzulehnen oder aufzukleben: bt
. s it
» an Ampeln und Verkehrszeichen prechaeren .
} . . Zentraler Biirger-Service
» an Ampel- und Verkehrszeichenmasten Telefon 06108 - 601999
» an Laternenmasten, an denen Verkehrszeichen befestlgt sind. . Montag bis Freitag

~ = —oder diese mit DreieckstindernzuUmstellen. - - -~ - - e 8.00 -12.00Uhr ...

Dlenstag und Donnerstag
¢ Plakatstinder oder Plakate an Biumen anzubnngen oder aufzukleben Ein Anleh- 14.00 - 18.00 Uhr

nen bzw. Umstellen mit Dreieckstidndern ist nicht zu beanstanden. _ ‘ _
e Plakatstinder oder Plakate an Laternenmasten anzubringen. Ein Anlehnen bzw. ;ﬂ;:sc::xe:gtse;eﬂe
Umstellen mit Dreieckstdndern ist nicht zu beanstanden. Telefon 06108 - 601 950
¢ Plakatstéinder auf Griinstreifen zwischen Fahrbahnen (B 43 zwischen Stadtgrenze - Montag bis Freitag '
Offenbach und Bepo-Kreisel, sowie Gerhart-Hauptmann -StraBe) oder Verkehrs-, sng st;§3: dU;';nnemg
inseln aufzustellen. 14.00 - 18.00 Uhr

¢ Plakate direkt auf Hauswinde, Bﬁume, Laternenpfihle, Relaiskisten oder derglei-

chen aufzukleben. Plakate diirfen nur auf Karton, Holz oder anderes Material Bankverbindung

Sparkasse Langen-Seligenstadt

aufgeklebt und anschliefend angehéngt oder aufgestellt werden. BLZ 506 52124 .
‘ . ) : Konto 8052003 .
e NEU: Plakate im verkehrsberuhigten Bereich der Bahnhofstrae zwischen der Zu- ‘L;e;e‘:;;itzgdmank

fahrt zum Briickenmiihlparkplatz und der Kreuzung Rodaustrafe / Mozartstrafle BLZ 505 613 15
aufzustellen. Konto 183 10 11
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Mastrat der Stadt Mühlheim am Main
edensraße- ao l 63165 Mühlheim,am Main

Piratenpaei Hess en
Herrn Karlheinz ZOh
gm.Hainz-Str.- 17  . ,
63 165 Mühlheim am Main







Datum: o8 .o7.a'13        Der Mastrat der Stadt
 FB T  l.              Mühlheim am Main
'           .   '' -  ,      '        ,    ,  FB TTI - Sichereit, 0Tanung
^4'     --"'"-"^'^^:' "m^-  --~  '' '   '^/---'""  ~ -''-^^^''^^ ^''"' "'^"' ^^N''4^-'-      ''''"''"   ' -^' ''^^^4   - '-'  mundVe^TXehr 4-   '  ''  '"
.                          Fedensraße 20
.                   t      -                               6365 Mühlheǐm am' Mai' n
leri  4 S aS U     SW    22.09f2013 .,                   ' ' th' aus
.         -                                    Tlefon 061o8 - 6o1 o
, Sehr gėehe Da' m- en und- Her ren,                                    .muehlheim.de

.  '           .   '   . ' ,  .     Oen Winsch
er PlakatlenSZeltraUm r dle BUndeStagS Und Lan taSWa  2 13 St aU  le  elt     sachbea Tbeitung
vom a4.08.a03 bis aa.Og.a013 festgeset2t.   '        -    '               zimmer Moo5, EG
'.   .                                                    Te1efon o61o8 - 6o3' 5o3
;   .  .      .       .         .    .          .               Telef o61o8- - 6o 4 5o2
lerml Mr  er  lra ena  e: l  eSSent 'VeranO  lC   err  ar  elnZ  O  t '          s;che,he;t_orung_verehr -
'              .  ,           '         '       .                e adt-muehlheim .de   ,
augnd deś § 5 der' Mühlheimer Sondernutzun' gssatzung in Verbindung mit § 4 der          ''
..                t  , '    .       .  '       .    .       '        Sprechzeiten Rathaus
U  emer P a atOr nUng  le Je erzelt M eT lc e Er aU nls eel t, P a ate au un    Te3efon ,6,og _ 6'
an Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der Stad't Mühlheim am Main aufzustellen. Für   Monag, Denstag, Dȯnnerag
Großplakatwände (z.B. ,,esselmänner'') ge1ten abweichende Te' rmine.           '   und Freitag
- o gne Aua e werden ee.l ,      >       '                        ' '8.3o - 2.oo r
,                                    ienstag
1    ES rd _UteS  tt                     .                  4.oo - 37.45 r ^
'  '. Plakatstä' ndeT Odexr Pakae anzubngen; anzulehne 0der aufzuMeben:                m
.        .  -                     Sprech2eiten    '
                       .     -  ,                       2entra3er Bürger-Semce>
an pe .- Un  Ver e rSZelC enmaSten            -           Te3efon o' 6og  6o ggg
>  an Laternenmasten, an denen Verkehrszeichen befestigt sind.          MOna bis Freia     -
. .e3em-  .tre3ecta..nder-,3m,e,33en . m nw  .   , _,. ._, ,  ., . '       4...o .1a.o', r .,,.x4,,,>.,x,.
            .           '!           '             Dienstag und Donne' rag
  Plakastä. 'nder Oder P3akae an Bäumen anzubngen Oder aufzuMeben. Ein leh-   4.oo , .oo T  ,
nen bzw. Umstellen mit Dreiec33sändern ist nicht zu beanstanden. '
-    ..             .          ,          .  .        '      Sp- rechzeiten

Umstellen 'mit DreieC,tä. ndern ist nicht zu beans?. anden.  ,  ,     '     .    .  Te3efon o6og - 6o3 g5o
  Plakatständer auf G' n'streifen che' n Fahrbahnen (B 43 5che Stadtgrenze -  ' MOnta biS Freita
           .  '   -  -                       .    '    8.oo - 12.oo Uhr     

inSeln a UfZUStellen.          .    , '   '         .  '   x         34.oo - 38,oo r   ,
  ' P3a'kate direkt auf HausWände, Bäume, Laernenpfȧhle, Relaiskästen oder derglei-   -       
'                 ..         '         ,       -        '    an3nrerbi n d u ng

auageMe.bt und anschließend angehängt Oder augestellt -werden ,      -        B 5o6 5a1 24 ,
'            -  '                Konto 8o 5a oo3  ,.
T          .   -        .      .               .           Ve r ei ni  e VolJ3sb ank
       a ate lm Ver e rS eru lgten  erelC  er  a n O Stra e SC en  e  u-    .
ah ZUm BCkenmUhlarkQlatZ Und der eUZUng ROdaUStraße / MOaStraße   BZ 5o5 613 15
afzustellen.                          ,            - '      K0ntO 183 10 11
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2. Die Plakate sind so zu befestigen, dass eine Behinderung, insbesondere Sichtbe-
hinderung, fiir Teilnehmer am offentlichen StraBenverkehr ausgeschlossen ist.
Plakate (Dreieckstdnder) miissen mindestens 60 cm vom Fahrbahnrand (Bord- -
steinkante) entfernt aufgestellt werden. '

3. Die Aufstellung darf nur innerhalb der bebauten Ortslage (Ortstafeln Z. 310/311
' StVO) erfolgen.

4. An Privatgrundstiicken diirfen Plakate nur mit besonderer Genehmigung des Ei-
gentiimers angebracht werden.

- -5~ ‘Spitestens dreifTagemachder%Wahlsindfalle Plakate restloszu-entfernen—- -

6. Alle Schiden, die durch die Aufstellung der Plakate erfolgen, gehen zu Lasten des
Antragstellers.

7. Den Aufforderungen von Polizeibeamten und Bediensteten der Ordnungsbehérde,
‘Plakate, die sichtbehindernd aufgestellt wurden, zu entfernen, ist unverziiglich
nachzukommen.

8. Plakate, die nicht gemiB den vorgenannten Auflagen aufgeklebt bzw. aufgestellt
sind, werden im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Verantwortlichen
(s. oben / Seite 1) unverziiglich ohne besondere Aufforderung durch den stidti-
schen Bauhof entfernt. Der Kostenberechnung werden die jeweils giiltigen Stun-
densitze des Bauhofpersonals zugrunde gelegt

9. Wihrend der Wahlzeit ist in und an dem Gebiude, in dem sich der Wahlraum be-
findet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebiude jede Beeinflussung der
Wihler durch Wort, Ton, Schrift oder Blld sowie jede Unterschrlftensammlung
verboten.

‘Wir weisen darauf hin, dass die Stadt Miihlheim am Main keine ffentlichen Plakatwinde
~bzw. Flichen an LitfaBsdulen zur Verfiigung stellt. Es werden auch. kelne stadteigenen. -
Schilder zur Verfiigung gestellt bzw. beklebt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung bei dem Magistrat

der Stadt Miihlheim am Main, FnedensstraBe 20, 63165 Muhlhelm am Main schriftlich
oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Mit freundlichen Griifien
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' a.  Die Plakate sind so zu befestigen, dass eine Behin'deTung, insbe' sondere Sichtb'e-'
hinderung, r Teilneh' mer am öentlichen Straßenverkehr, ausgeschlossen. ist.
.Plakate (:DreiecJ3st- änder) müssen midestens 60 cm.vom Fahrbahnrand (Bord-.
steinkante3 entfernt aufgestellt werden..    -    '   -        '

3.  Die Aufsel1ung da nur innerhalb der bebauten Oslage (0stafeln Z. 31/311
'   StV3 eolgen.                                 '

4.  An P' vatgrundstücken düen Plakate nur. mit besonderer .Genehmigung des Ei-
gentüm+ ers angebracht werden.               ' '

v  -"5- .'v- 'x5äteste-n- s dreiMTge, 'acher':Wah1ind 'a33e"Plate'-res' tls-zntfernen:"   - -"M-'n'- ''   -';" " --n  -

6.  Alle S' chäden, die durch die Austellung der Rlakate eo3gen, gehen zu Lasen. des
Antra. , gstellers.            -

7.  Den Auordeng' en von Polizeibeamten u' nd Bediensteten der 0rdnungsbehörde,
'Plakae, die sichtbehindernd' afgeste!llt mrden, zu entfernen, ist unv' erzuglich
nachz4kommen.                             -    '

8;  Plakatè, die nicht gemäß den vorgen' annten Auflagen aufgeMebt b-  . augestellt
sind, werden im Weg' e der ErsatornJ ahme' auf Kosten _s Veranoichen
(s. oben / Sei' te 1) unverzüglich ohne besondere Auordeng durch den stä' dti-
schen auhof entfernt. D' er Kostenberechnung werden die 3eweils gü3tigen Stun-
den,sätze de's Bau, hoersonals zugru' nde gelegt..  -       '          

q.  ährend der Wahlzeit ist in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum be-
'  n' det, some unmittelbar v. or dem Zugang zu'' dem Gebäude 3ede Beeinussung deT
-Wähler durch Wo, To' n, Sch oder Bild some 3ede Untersc' hensammlung
' ve rbote n.   v      '     '     '  ' -   '

'Wĭr weisen dar' auf hin, dass' die Stadt Mühlheim am JMain keine òentlichen Plakaände
?, -33ächen anitfaßsä4len, .zr-e'  g4ngtlt3 ,werden auch eine stadte' igenen-    -   ;--, - .. v,,
Schilder zur VeTmigung ges.tellbzw. bee'bt.

Rechtsbehelfsbe' lehrun 0=:   -           .       .      ,.      ,
Gegen diesen escheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung bei dem Magistrat
der Stadt Mûhlheim'  am Mai, Friedensstraße 20, '6315 Mühlheim am Main schrilich
Oder zur iederschri Widerspru' ch eingelegt werden.      -  - '

Mit freundlichen Gßen,
i.A.:        '    '
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